
Zf. 4118/1-St/U-1/86 

dem 
P~ä~idium de~ Nation~ate~ 

D~.-K~-/1enne~ -/{ing 3 
10 17 bIien 

Anf.age 

Re~ollltion (25-tach) 

Inn~~uck, 1986-11-21 

Datum: 2 5. NOV. 1986 

I venel,J"'!.:!!E~ 
L \' 

~l I~ tX1€A 

18/SN-278/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



r 

L 

r\ r 
UkYERSITAT INNSBRUCK 

DER REKTOR 

An. dM 
Buru:1e.-1~ieA..i..wn ß1A. Wi-1M..n­
-1cJwtt und 'foMclumg 

f'U..no/l..itenpfatz 5 
1014 Wien 

.., 

.J 

Innsbruck, 1986 -11-21 
Innraln 52, A-6020 Innsbruck 

GZ. 4118/1-Stlli-1/86 
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Bezug: do. E.~aß vom 22. 10. 1986, 
Zf. 62.600/6-liK/86 

D~ Aka.cLemiAche Senat h.at in -1e~ Sitzung am 13. 11. 1986 die 

AnLage 
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Resolution der In nsbrucker Medizinischen Faku Itätzum Entwurf 
einer Änderung des UOG (1975) vom 1. 9. 1986 

Der vorliegende Entwurf zur Neuordnung der Organisation und 
Struktur der Medizinischen Fakultät enthält einige als positiv zu 
bewertende Ä.nderungen des UOG 1975 Er ist aber zu einseitig 
auf die Verhältnisse der Wiener Medizinischen Fakultät ausge-

. richtet, sodaß manche der vorgesehenen Strukturänderungen 
an der I nnsbrucker Fakultät nicht erforderlich oder sogar zweck­
widrig erschei·nen (z. B. klinischer Dekan, Einrichtung von Fach­
bereichen). Außerdem wird die Stellung der Innsbrucker Univer­
sitätskliniken als Abteilungen des Landeskrankenhauses nicht 
gen ügend berücksichtigt. 

Wegen der Kürze der Begutachtungsfrist, die zum Teil in die 
Zeit der Un iversitätsferien fiel, konnte ei nAgendenkatalog der 
I nnsbrucker Medizinischen Fakultät noch nicht ausgearbeitet 
werden. 

Dies kann erst in den Wochen nach Ende der Begutachtungsfrist 
geschehen, umsomehr. als auch eingehende Kontaktnahmen mit 
den anderen österreich ischen Fakultäten als unbedingt notwendig 
erachtet werden. Die I nnsbrucker Medizi n ische Fakultät erwartet 
jedoch, daß auch dieser noch zu erstellende Agendenkatalog im 
Gesetzestext entsprechende Berücksichtigung fi nden wi rd. 

Gleichwoh I hat sie sich bem üht, schon jetzt zu den wesentlichen 
Punkten der vorgesehenen Gesetzesnovelle Stellung zu nehmen. 

Sie sieht u. a. in der Errichtung von Departments ein Instrument, 
den Entwicklungen der Medizin gerecht zu werden, geht aber nament­
lich was den Berufungsvorgang an langt, von strengen Leistungskri­
terien aus, die den Aufschwung d'")r Fakultät in der Vergangenheit 
bewirkt haben. 
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1. Wahl des Klinik- oder Institutsvorstandes (54 a, Abs.6) 
Die Wah I des Kli n ik- oder Institutsvorstandes wi rd im Prinzip 

gutgeheißen. Auch die Funktionsperiode von 4 Jahren wird akzep­
tiert. Eine Wiederwahl für mehrere Funktionsperioden in ununter­
brochener Reihenfolge muß jedoch ermöglicht werden. 

2. Oepartmentsystem (54 a, Abs.2) 
Unter Beibehaltung der strengen Qualitätskriterien der I nns­

bruc~er Medizinischen Fakultät wird im Departmentsystem eine 
Möglichkeit gesehen, die Entwicklungen der Fakultät durch Dif­
ferenzierung zu betreiben. Folgende Vorgangsweise bei der Ein­
richtung von Departments und der Wah I von Departmentleitern 
wi rd als unabdi ngbare Forderu ng der Faku Ität herau sgestellt~ 

- Das Berufungsverfahren wird analog demjenigen ordentlicher 
Professoren du rchgefüh rt. 

- Die Bewerbung von Ausländern sollte möglich sein. 
- Die Errichtung von Departments erfolgt bei struktureller Not-

wendigkeit auf mehrheitlichen Antrag der Klinikkonferenz und muß 
von der Medizinischen Fakultät gutgeheißen werden (§ 54 a 2), 

- Die IVedizinische Fakultät hat vor der Errichtung von klinischen 
Abteilungen (Departments) das Einverständnis des Krankenhaus­
trägers einzuho.len (§ 54 Abs. 6), 

- Die Abgrenzung der Kompetenzen vJn Klinikvorstand und 
Departmentleiter ist zu präzisieren. 

3. Die Einrichtung von Fachbereichen erscheint nicht dringlich 
geboten. Sie sollte, wenn überhaupt, auf Antrag der Fakultät 
erfolgen. 
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4. Die akademische Funktion eines klinischen Dekans erscheint 
weder notwendig noch sinnvoll. Im vorliegenden Gesetzentwurf 
sind die Kompetenzen nicht genügend geklärt. So ist z. B. die 
Frage offen, ob der klinische Dekan der Dienst- und Fachaufsicht 
des Dekans der Fakultät untersteht (§ 24 UOG). 

5. Arbeitsbericht (§ 95 Abs. 2) 
Die Art der Durchführung (§ 95 Abs. 5) erScheint angetan, 

den Verwaltungsaufwand für die Fakultäten weiter zu erhöhen. 
Was die Bewertung an langt (§ 95 Abs. 3) ist z. B. die Beizieh ung 
ausländischer Gutachter nur schwer durchführbar. Nach 
Meinung der I nnsbrucker Fakultät bietet das UOG in seiner der­
zeitigen Form ausreichende Möglichkeiten, die Ziele der Bewertung 
des Arbeitsberichtes zu erreichen. 

Die Innsbrucker Medizinische Fakultät ersucht eindringlich 
um eine ausreichende Erstreckung der Begutachtungsfrist zur 
Erstellung eines Agendenkataloges und um dessen Berücksichtigung 
in einem neuerlichen Begutachtungsverfah ren. 
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